
Teil III B Erläuterungen zur Anlage UR 2010 zur Umsatzsteuererklärung USt 2 A 2010 55

Abschnitt A
Innergemeinschaftliche Erwerbe  (vgl. Teil IV 8) 
Folgende innergemeinsĖ aĞ liĖ e Erwerbe  sind steuerfrei naĖ  § 4b UStG: 

Wertpapiere, z

Organe und Blut von MensĖ en sowie FrauenmilĖ ,  z

Wasserfahrzeuge für die SeesĖ iff fahrt,  z

LuĞ fahrzeuge einsĖ ließliĖ  ihrer Ausrüstungsgegenstände für den grenzüber- z

sĖ reitenden LuĞ verkehr, 
Anlagegold (§ 25c UStG),  z

Gegenstände, deren Einfuhr niĖ t der Einfuhrumsatzsteuer unterliegt (z.B. Klein- z

sendungen  bis zum Betrag von 22 €). 

Steuerbefreit ist auĖ  der innergemeinsĖ aĞ liĖ e Erwerb von Gegenständen, die für 
steuerfreie innergemeinsĖ aĞ liĖ e Lieferungen (vgl. Teil III B 33) oder steuerfreie 
Ausfuhrlieferungen (vgl. Teil III B 38) verwendet werden. 

Beispiel:
Händler L aus Leipzig erwirbt beim italienisĖ en Hersteller T in Turin 50 Fern-
sehgeräte zum Stüė preis von 500 €. 40 Geräte werden an inländisĖ e Abnehmer 
verkauĞ  und zehn Geräte an einen serbisĖ en Unternehmer. 

Lösung:
Der Erwerb der Fernsehgeräte ist zwar insgesamt steuerbar, unterliegt jedoĖ  we-
gen der steuerfreien Ausfuhr von zehn Geräten naĖ  Serbien nur teilweise der 
Umsatzsteuer. L hat den Einkauf wie folgt zu erklären: 

Zeile 7 Anlage UR = 5.000 €

Zeile 9 Anlage UR = 20.000 € + Steuer 3.800 €

Zeile 63 Steuererklärung = Vorsteuer 3.800 €

Wie bei anderen Lieferungen wird auĖ  bei innergemeinsĖ aĞ liĖ en Erwerben der 
Umsatz naĖ  dem Entgelt  bemessen. Dieses Entgelt ergibt siĖ  grundsätzliĖ  aus 
der vom Lieferer auszustellenden ReĖ nung. VerbrauĖ ssteuern (z.B. Branntwein-
steuer), die niĖ t im Entgelt enthalten sind, aber vom Erwerber gesĖ uldet oder 
entriĖ tet werden, sind in die Bemessungsgrundlage einzubeziehen. Zur Frage der 
Entstehung der Erwerbssteuer sind die Ausführungen zu Teil I 48 und Teil III B 22 
Nr. 3 entspreĖ end anzuwenden. 

Der auf die Bemessungsgrundlage anzuwendende Steuersatz bestimmt siĖ  wie bei 
Lieferungen naĖ  § 12 UStG. Insbesondere kommt der ermäßigte Steuersatz beim in-
nergemeinsĖ aĞ liĖ en Erwerb von Gegenständen der Anlage 2 zu § 12 Abs. 2 Nr. 1 
UStG in BetraĖ t (vgl. Teil III A 36). 

Der innergemeinsĖ aĞ liĖ e Erwerb neuer oder gebrauĖ ter Fahrzeuge für das Un-
ternehmen ist regelmäßig in Zeile 9 zu erklären. Nur der Erwerb eines neuen Fahr-
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zeugs (vgl. hierzu Teil IV 8.4) von einem Lieferer ohne USt-IdNr. (z.B. von einer 
Privatperson) ist in Zeile 12 zu erklären.

Die Erwerbssteuer ist aufzureĖ nen und in Zeile 93 der Umsatzsteuererklärung bei 
der ErmiĴ lung der Steuer zu berüė siĖ tigen. 

Abschnitt B 
Innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte  
Werden ReihengesĖ äĞ e als innergemeinsĖ aĞ liĖ e Dreieė sgesĖ äĞ e  abgewiė elt, 
ist § 25b UStG zu beaĖ ten. Diese Sonderregelung fi ndet Anwendung, wenn 

Unternehmer zwei Umsätze als ReihengesĖ äĞ  abwiė eln (letzter Abnehmer  z

kann auĖ  eine niĖ tunternehmerisĖ e juristisĖ e Person sein); 
der erste Lieferer, der erste und der letzte Abnehmer unter der USt-IdNr. von  z

versĖ iedenen EU-Mitgliedsstaaten auĞ reten; 
der Gegenstand vom ersten Unternehmer oder vom ersten Abnehmer aus einem  z

EU-Mitgliedsstaat in einen anderen EU-Mitgliedsstaat befördert oder versendet 
wird; 
der erste Abnehmer in dem Mitgliedsstaat niĖ t ansässig ist, in den die Ware  z

gelangt; 
der erste Abnehmer über seine Lieferung ohne Ausweis von Umsatzsteuer, aber  z

mit Hinweis auf ein innergemeinsĖ aĞ liĖ es Dreieė sgesĖ äĞ  abreĖ net; 
der letzte Abnehmer die USt-IdNr. des Mitgliedsstaates verwendet, in den die  z

Ware gelangt. 

Beispiel: 
Der erste Lieferer AT (Wien) verkauĞ  unter Angabe der österreiĖ isĖ en USt-Id-
Nr. Bekleidung für 8.000 € an den ersten Abnehmer „Textilhandel DE“ in Bonn 
(Umsatz 1). DE liefert diese Ware für 10.000 € unter Angabe seiner deutsĖ en USt-
IdNr. an den letzten Abnehmer „Modehaus BE“ in Brüssel (Umsatz 2), der unter 
seiner belgisĖ en USt-IdNr. bestellt hat. Die Ware wird von AT unmiĴ elbar naĖ  
Brüssel versendet. 

Lösung:
Die Voraussetzungen des § 25b UStG sind erfüllt. AT bewirkt mit Umsatz 1 eine in 
ÖsterreiĖ  steuerfreie innergemeinsĖ aĞ liĖ e Lieferung. DE hat Umsatz 2 als Lie-
ferung eines ersten Abnehmers eines innergemeinsĖ aĞ liĖ en Dreieė sgesĖ äĞ es 
zu erklären und das NeĴ oentgelt von 10.000 € in Zeile 15 einzutragen. AuĖ  in 
der ReĖ nung an BE sowie in der Zusammenfassenden Meldung ist das innerge-
meinsĖ aĞ liĖ e Dreieė sgesĖ äĞ  besonders kenntliĖ  zu maĖ en. Dafür entfällt 
die steuerliĖ e Erfassung und Umsatzbesteuerung in Belgien. 

Die im jeweiligen AnkunĞ smitgliedsstaat zu entriĖ tende Umsatzsteuer wird in 
Fällen des § 25b UStG vom letzten Abnehmer gesĖ uldet. Dieser kann unter den 
sonstigen Voraussetzungen des § 15 UStG die (für den ersten Abnehmer) entriĖ tete 
Umsatzsteuer als Vorsteuer abziehen (vgl. Teil III A 70). 
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Beispiel: 
Der erste Lieferer AT (Wien) verkauĞ  unter Angabe der österreiĖ isĖ en USt-
IdNr. Bekleidung für 8.000 € an den ersten Abnehmer „Textilgroßhandel BE“ in 
Brüssel (Umsatz 1). BE liefert diese Ware für 10.000 € unter Angabe seiner bel-
gisĖ en USt-IdNr. an den letzten Abnehmer „Modehaus DE“ in Ulm (Umsatz 2), 
der unter seiner deutsĖ en USt-IdNr. bestellt hat. Die Ware wird von BE in Wien 
abgeholt und naĖ  Ulm verbraĖ t. 

Lösung:
Die Voraussetzungen des § 25b UStG sind erfüllt. BE hat Umsatz 2 als Lieferung 
eines ersten Abnehmers eines innergemeinsĖ aĞ liĖ en Dreieė sgesĖ äĞ es in Bel-
gien zu erklären und in der ReĖ nung an DE besonders kenntliĖ  zu maĖ en. Die 
für Umsatz 2 abzuführende Steuer von 1.900 € wird vom letzten Abnehmer DE 
gesĖ uldet und ist in Zeile 17 zu erklären. DE kann diese Steuer unter den sonsti-
gen Voraussetzungen des § 15 UStG als Vorsteuer abziehen (Eintragung in Zeile 
70 der Umsatzsteuererklärung). 

Auf Dreieė sgesĖ äĞ e mit den in der Anlage 2 zum UStG aufgeführten Gegenstän-
den ist der ermäßigte Steuersatz anzuwenden (vgl. Teil III A 36). 

Der ggf. durĖ  Addition ermiĴ elte Steuerbetrag ist in Zeile 94 der Umsatzsteuerer-
klärung zu übertragen und bei der BereĖ nung der Jahressteuer zu berüė siĖ tigen. 

Abschnitt C 
Leistungsempfänger als Steuerschuldner  (§ 13b UStG)

1. Allgemeine Grundsätze
NaĖ  der sog. Reverse Charge-Regelung  (Verlagerung der SteuersĖ uldnersĖ aĞ ) 
 sĖ uldet der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer naĖ  § 13b UStG, wenn er ein 
Unternehmer ist oder eine juristisĖ e Person (die Begrenzung auf juristisĖ e Per-
sonen des öff entliĖ en ReĖ ts ist zm 1.07.2010 weggefallen). § 13b UStG ist auĖ  
von Leistungsempfängern zu beaĖ ten, die niĖ t im Inland ansässig sind (BFH, Be-
sĖ luss vom 6.04.2010, XI B 1/09).

Der Leistungsempfänger sĖ uldet die Steuer auĖ  dann, wenn die Leistung für den 
niĖ t unternehmerisĖ en BereiĖ  bezogen wird. Die SteuersĖ uldnersĖ aĞ   des Lei-
stungsempfängers ist niĖ t anzuwenden, wenn der leistende Unternehmer ein Klein-
unternehmer  ist (§ 19 Abs. 1 UStG). Findet § 13b UStG keine Anwendung (Umsät-
ze werden vollumfängliĖ  an Privatpersonen oder an PersonengesellsĖ aĞ en ohne 
UnternehmereigensĖ aĞ  ausgeführt, muss der leistende Unternehmer die Steuer im 
allgemeinen Besteuerungsverfahren abführen (siehe III A 33-58); für ausländisĖ e 
Unternehmer sind bestimmte Finanzämter zuständig (siehe ÜbersiĖ t zu III C 1-2). 

2. Ausnahme- und Sonderregelungen  
Bei den folgenden umsatzsteuerpfl iĖ tigen Leistungen ausländisĖ er Unternehmer 
verlagert siĖ  die SteuersĖ uldnersĖ aĞ  niĖ t naĖ  § 13b UStG auf den Leistungs-
empfänger:
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Personenbeförderungen, die mit einem Taxia)   oder im Gelegenheitsverkehr mit 
im Inland niĖ t zugelassenen KraĞ omnibussen (§ 16 Abs. 5 UStG) durĖ geführt 
werden (vgl. Teil III C 20-21);
grenzübersĖ reitende Personenbeförderungenb)   im LuĞ verkehr  (vgl. auĖ  Teil III 
B 60);
EintriĴ sbereĖ tigungen für Messenc)  , Ausstellungen und Kongresse im Inland;
Leistungen von DurĖ führungsgesellsĖ aĞ en in Zusammenhang mit inländi-d) 
sĖ en Messen und Ausstellungen an ausländisĖ e Leistungsempfänger;
Restaurationsleistungen an Bord eines SĖ iff es, in einem LuĞ fahrzeug oder in e) 
einer Eisenbahn .

Die ausländisĖ en Unternehmer haben diese Umsätze im allgemeinen Besteue-
rungsverfahren zu erklären (ggf. im Gelegenheitsverkehr auĖ  durĖ  Beförderungs-
einzelbesteuerung ).

Eine Sonderregelung fi ndet siĖ  in § 30a UStDV. DanaĖ  ist § 13b UStG auĖ  bei 
unfreien Versendungen anzuwenden, wenn im Inland eine Güterbeförderung  
durĖ  ausländisĖ e Unternehmen durĖ geführt oder besorgt wird. 

Beispiel: 
Verkauf von Ware durĖ  A in Kehl an B in Berlin. NaĖ  den Lieferbedingungen 
wird unfrei versendet. A beauĞ ragt den in Straßburg ansässigen FraĖ tführer C 
mit der Warenzufuhr. Dieser bereĖ net B die FraĖ tkosten von 1.000 €. 

Lösung:
B sĖ uldet 190 € naĖ  § 13b UStG. Aus der ReĖ nung muss siĖ  ergeben, dass B 
die EntriĖ tung des FraĖ tentgelts übernommen hat. 

3. Entstehung und Anmeldung der Steuer  
Die Umsatzsteuer entsteht beim Leistungsempfänger bei Voraus- oder Anzahlun-
gen mit EntriĖ tung des Entgelts. Ansonsten entsteht die Steuer für den Monat der 
Ausstellung der ReĖ nung, spätestens jedoĖ  mit Ablauf des Folgemonats naĖ  
Ausführung der Leistung. Bei den unter § 3a Abs. 2 UStG fallenden und in Zeile 22 
einzutragenden sonstigen Leistungen entsteht die Umsatzsteuer für den Monat der 
Leistungsausführung (Sonderregelung ab 1.7.2010).

Beispiel: 
Der in Belgien ansässige Unternehmer BE erhält am 18.10.2010 Anzahlungen sei-
ner deutsĖ en Kunden DE-A und DE-B in Höhe von jeweils 1.000 €. Die Restzah-
lungen von jeweils 1.000 € entriĖ ten DE-A und DE-B naĖ  Eingang der ReĖ nung 
vom 10.1.2011 im Januar 2011. NaĖ  den ReĖ nungsangaben hat BE im Dezember 
2010 in Hannover einen Messestand an DE-A vermietet und den Messestand von 
DE-B bewirtsĖ aĞ et. 
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Lösung:
Die von DE-A und DE-B gesĖ uldete Umsatzsteuer aus den Anzahlungen in 
Höhe von jeweils 190 € entsteht für den Monat Oktober 2010. Zu dem im Monat 
Dezember 2010 ausgeführten Dienstleistungen gilt Folgendes:

DE-A: Der Ort der Dienstleistung bestimmt siĖ  naĖ  § 3a Abs. 2 UStG. Die 
restliĖ e gesĖ uldete Umsatzsteuer von 190 € entsteht somit für den Monat De-
zember 2010. 

DE-B: Der Ort der Dienstleistung bestimmt siĖ  niĖ t naĖ  § 3a Abs. 2 UStG, 
sondern naĖ  § 3a Abs. 3 Nr. 3 BuĖ stabe b UStG. Somit ist maßgebend der Zeit-
punkt der Ausstellung der ReĖ nung oder der dem Monat der Umsatzausfüh-
rung naĖ folgende Monat. Obwohl die Restaurationsleistungen im Dezember 
2010 bewirkt werden, entsteht die Steuer erst mit Ablauf des Monats Januar 2011 
(Monat der ReĖ nungsstellung). Die Steuer entsteht auĖ  dann für den Januar 
2011, wenn DE-B die ReĖ nung erst im Februar 2011 oder später zugeht (Folge-
monat zum Monat der Umsatzausführung).  

DE-A hat für das Kalenderjahr 2010 in Zeile 22 eine Bemessungsgrundlage von 
2.000 € und eine Steuer von 380 € zu erklären. DE-B hat für das Kalenderjahr 2010 
in Zeile 23 eine Bemessungsgrundlage von 1.000 €  und eine Steuer von 190 € zu 
erklären. 

Unter den sonstigen Voraussetzungen des § 15 UStG – insbesondere Verwen-
dung der Messeleistungen für steuerpfl iĖ tige Ausgangsumsätze – ist der Vor-
steuerabzug von DE-A und DE-B entspreĖ end geltend zu maĖ en.

Für sonstige Leistungen, die dauerhaĞ  über einen Zeitraum von mehr als einem 
Jahr erbraĖ t werden , entsteht die Steuer mit Ablauf eines jeden Kalenderjahrs der 
Leistungsausführung, sofern und soweit die Steuer niĖ t bereits früher entstanden 
ist (An- oder Vorauszahlungen, Teilleistungen). Diese ab 1.7.2010 anzuwendende 
Regelung (§ 13b Abs. 3 UStG) gilt auĖ  für dauerhaĞ  erbraĖ te sonstige Leistungen, 
die in Zeile 22 einzutragen sind.

4. Rechnungserteilung  
In den Fällen des § 13b UStG besteht eine generelle Verpfl iĖ tung zur Erteilung ei-
ner ReĖ nung. Dies gilt auĖ  bei TausĖ  oder tausĖ ähnliĖ en Umsätzen. Kleinbe-
tragsreĖ nungen sind niĖ t zulässig (§ 33 Satz 3 UStDV). Die ReĖ nung  muss alle 
Angaben des § 14 Abs. 4 UStG enthalten. In die ReĖ nung ohne Steuerausweis ist 
ein Hinweis auf die SteuersĖ uldnersĖ aĞ  des Leistungsempfängers aufzunehmen 
(§ 14a Abs. 4 UStG). Fehlt in der ReĖ nung dieser Hinweis, wird der Leistungsemp-
fänger von der SteuersĖ uldnersĖ aĞ  niĖ t entbunden. 

5. Berechnung  der Steuer  
Bei den naĖ  Nr. 4 auszustellenden „13b-ReĖ nungen“ ist das Entgelt jeweils ein 
NeĴ obetrag. Auf diesen Betrag ist die Steuer unter Anwendung der Steuersätze des 
§ 12 UStG (vgl. Teil III A 33 und 36) zu bereĖ nen.
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6.  Vorsteuerabzug  
NaĖ  § 13b UStG gesĖ uldete Steuer bereĖ tigt unter den sonstigen Voraussetzun-
gen des § 15 UStG zum Vorsteuerabzug (vgl. Teil III A 66 und IV 20). 

Steuerpfl iĖ tige sonstige Leistungen im Ausland ansässiger Unternehmer  
(§ 13b Abs. 4 UStG) 
Vor Anwendung des § 13b UStG ist die Frage der Ansässigkeit des leistenden Un-
ternehmers zu prüfen. Ein im Inland niĖ t ansässiger Unternehmer  ist ein Unter-
nehmer, der weder im Inland (§ 1 Abs. 2 UStG) noĖ  auf der Insel Helgoland oder 
in einem der in § 1 Abs. 3 UStG bezeiĖ neten Gebiete einen Wohnsitz, seinen Sitz, 
seine GesĖ äĞ sleitung oder eine Zweigniederlassung hat. DurĖ  eine BetriebsstäĴ e 
wird  eine Ansässigkeit im Inland begründet, soweit der konkrete Umsatz von dieser 
BetriebsstäĴ e tatsäĖ liĖ  ausgeführt worden ist.

Für die Frage, ob ein Unternehmer im In- oder im Ausland ansässig ist, ist der 
Zeitpunkt maßgebend, in dem die Leistung ausgeführt wird. Dieser Zeitpunkt ist 
auĖ  dann maßgebend, wenn das Merkmal der Ansässigkeit bei VertragsabsĖ luss 
oder bei der Ausführung des Umsatzes noĖ  niĖ t vorgelegen hat. Unternehmer, die 
ein im Inland gelegenes Grundstüė  besitzen und steuerpfl iĖ tig vermieten, sind in-
soweit als im Inland ansässig zu behandeln. Die TatsaĖ e, dass ein Unternehmer bei 
einem Finanzamt im Inland umsatzsteuerliĖ  geführt wird oder über eine deutsĖ e 
USt-IdNr. verfügt, ist kein Merkmal dafür, dass er im Inland ansässig ist. 

Ist es für den Leistungsempfänger naĖ  den Umständen des Einzelfalls ungewiss, 
ob der leistende Unternehmer im Zeitpunkt der Gegenleistung im Inland ansässig 
ist (z.B. weil die Standortfrage in reĖ tliĖ er oder tatsäĖ liĖ er HinsiĖ t unklar ist 
oder die Angaben des leistenden Unternehmers zu Zweifeln Anlass geben), sĖ ul-
det der Leistungsempfänger die Steuer nur dann niĖ t, wenn ihm der leistende 
Unternehmer durĖ  eine AnsässigkeitsbesĖ einigung  USt 1 TS des zuständigen 
Finanzamts naĖ weist, dass er entweder im Inland ansässig ist oder der Umsatz 
durĖ  eine inländisĖ e BetriebsstäĴ e ausgeführt wird (aktuelles Muster siehe BStBl I
2010, 626). Da die Bestellung eines inländisĖ en EmpfangsbevollmäĖ tigten für 
siĖ  allein keine Ansässigkeit im Inland begründet, kann aus einer Freistellungs-
besĖ einigung  naĖ  § 48b Abs. 1 EStG eine AnsässigkeitsbesĖ einigung niĖ t her-
geleitet werden. 

Die Umsätze sind grundsätzliĖ  in Zeile 23 zu erklären. In Zeile 23 sind auĖ  Lie-
ferungen von Gas   und Elektrizität  durĖ  im Ausland ansässige Unternehmer an 
inländisĖ e Versorgungsunternehmen zu erklären (AbsĖ n. 3g.1 UStAE). 

Zeile 22 betriğ   sonstige Leistungen von Unternehmern im übrigen GemeinsĖ aĞ s-
gebiet, bei denen siĖ  der Ort der Dienstleistung naĖ  § 3a Abs. 2 UStG in das Inland 
verlagert (vgl. Teil IV 11). Verlagert siĖ  der Ort der Dienstleistung naĖ  anderen Re-
gelungen des § 3a UStG in das Inland oder handelt es siĖ  um Werklieferungen im 
Inland sind die Umsätze in Zeile 23 zu erklären. In Zeile 23 sind auĖ  Lieferungen 
von Gas  und Elektrizität  durĖ  im Ausland ansässige Unternehmer an inländisĖ e 
Versorgungsunternehmen zu erklären (AbsĖ n. 3g.1 UStAE). 
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Lieferungen von siĖ erungsübereigneten Gegenständen und Umsätze, die unter 
das Grunderwerbsteuergesetz fallen 
Einzutragen sind Lieferungen von siĖ erungsübereigneten Gegenständen durĖ  
den SiĖ erungsgeber an den SiĖ erungsnehmer außerhalb des Insolvenzverfahrens 
(AbsĖ n. 13b.1 Abs. 1 Nr. 4 UStAE). 
Ebenfalls in Zeile 24 einzutragen sind steuerpfl iĖ tige Umsätze, die unter das 
Grunderwerbsteuergesetz fallen (§ 9 UStG), sofern keine GesĖ äĞ sveräußerung 
vorliegt (§ 1 Abs. 1a UStG). Die für eine Steuerpfl iĖ t unabdingbare Option  naĖ  § 9 
Abs. 3 UStG kann nur in dem gemäß § 311b Abs. 1 BGB notariell zu beurkundenden 
Vertrag erklärt werden. Vgl. hierzu AbsĖ n. 13b.1 Abs. 1 Nr. 5 UStAE). 

Sofern keine GesĖ äĞ sveräußerung  vorliegt, ist bei der Zwangsversteigerung von 
Grundstüė en der VerziĖ t auf die Steuerbefreiung nur bis zur Abgabe von Gebo-
ten im Versteigerungstermin zulässig. Bei wirksamer Option hat der Ersteher das 
Meistgebot seiner SteuerbereĖ nung als NeĴ obetrag zugrunde zu legen. 

Andere Leistungen im Inland ansässiger Unternehmer   
Zu den in Zeile 25 einzutragenden anderen Leistungen gehören insbesondere Bau-
leistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers an Baudienstleister – steuer-
pfl iĖ tige Werklieferungen und sonstige Leistungen, die der Herstellung, Instand-
setzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dienen, mit 
Ausnahme von Planungs- und ÜberwaĖ ungsleistungen – vgl. AbsĖ n. 13b.1 Abs. 3 
bis 23 UStAE sowie zu Bauträgern das ergänzende BMF SĖ reiben vom 11.3.2010, 
BStBl I 2010, 254. Weiter sind hier einzutrage die naĖ  dem 30.6.2010 ausgeführten 
Übertragungen von BereĖ tigungen naĖ  dem Treibhausgas-Emissionshandelsge-
setz  (sog. CO2-Zertifi kate ). 

Abschnitt D 
Auslagerer als Steuerschuldner  
In Zeile 29 sind die Lieferungen, die Auslagerungen von Gegenständen aus einem 
Umsatzsteuerlager vorangegangen sind, einzutragen (BMF vom 28.1.02004, BStBl I 
2004, 242). Dem liefernden Unternehmer zuzureĖ nende Umsätze sind in den Zeilen 
33, 36 bzw. 42 der Umsatzsteuererklärung einzutragen. Außerdem kann bei Umsät-
zen, die vor der Einfuhr ausgeführten werden, eine Steuerbefreiung naĖ  § 4 Nr. 4b 
UStG in BetraĖ t kommen (vgl. hierzu AbsĖ n. 4.4b.1 UStAE).

Der ermiĴ elte Steuerbetrag ist in Zeile 96 der Umsatzsteuererklärung zu übertra-
gen und bei der BereĖ nung der Jahressteuer zu berüė siĖ tigen. 

Abschnitt E – Steuerfreie Umsätze 

1. Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug 

1.1 Innergemeinschaftliche  Lieferung 
Bei Unternehmern, die naĖ  den allgemeinen VorsĖ riĞ en des UStG versteuern, 
sind Warenverkäufe in andere EU-Staaten als innergemeinsĖ aĞ liĖ e Lieferung  
steuerfrei (§§ 4 Nr. 1 BuĖ st. b und 6a UStG). 
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Beispiel 1: 
Unternehmer D (Frankfurt) liefert an den Unternehmer F in FrankreiĖ  Waren für 
dessen Unternehmen. 

Lösung:
D erbringt eine innergemeinsĖ aĞ liĖ e Lieferung. Lieferort ist DeutsĖ land; die 
Lieferung ist steuerbar, aber steuerfrei naĖ  § 6a UStG. F hat den Erwerb der 
Waren in FrankreiĖ  der Umsatzsteuer zu unterwerfen. 

Die Steuerbefreiung naĖ  § 6a UStG wird unter folgenden Voraussetzungen ge-
währt: 

Die Ware muss in das übrige GemeinsĖ aĞ sgebiet gelangen; dabei ist es gleiĖ - z

gültig, ob der Lieferer oder der Abnehmer den Gegenstand befördert oder ver-
sendet.
Warenerwerb für unternehmerisĖ e Zweė e (bei juristisĖ en Personen = unter- z

nehmerisĖ e und niĖ tunternehmerisĖ e Zweė e).
Die  z ReĖ nung muss neben den übliĖ en Angaben (vgl. Teil IV 13) einen Hinweis 
auf die Steuerfreiheit naĖ  § 6a UStG enthalten sowie die USt-IdNr. des Lieferers 
und des Abnehmers (§ 14a UStG).
In der  z BuĖ führung und in der Umsatzsteuer-Voranmeldung muss die innerge-
meinsĖ aĞ liĖ e Lieferung  besonders aufgezeiĖ net bzw. erklärt werden. Ände-
rungen des Entgelts, z.B. GutsĖ riĞ en oder sonstige EntgeltsberiĖ tigungen, sind 
erst bei EintriĴ  zu berüė siĖ tigen (§ 17 UStG). GleiĖ es gilt bei Rüė gängigma-
Ė ung einer innergemeinsĖ aĞ liĖ en Lieferung. 

Als innergemeinsĖ aĞ liĖ e Lieferung  gilt auĖ  das Verbringen von Gegenständen 
zu einer niĖ t nur vorübergehenden Verwendung im übrigen GemeinsĖ aĞ sgebiet 
(§ 3 Abs. 1a UStG und AbsĖ n. 1a.2 und 6a.1 Abs. 20 UStAE). 

Beispiel 2:
Das Sägewerk U (Karlsruhe) unterhält in Brüssel ein Auslieferungslager. Ein bis-
her in Karlsruhe eingesetzter Ladekran wird von U auf Dauer in Brüssel verwen-
det. Die AnsĖ aff ungskosten des Ladekrans (Teilwert) betragen 20.000 €. 

Lösung:
Das unternehmensinterne Verbringen des Krans durĖ  U gilt als Lieferung (§ 3 
Abs. 1a UStG), die als innergemeinsĖ aĞ liĖ e Warenlieferung naĖ  § 6a Abs. 2 
UStG steuerbefreit ist. U hat in Zeile 33 20.000 € zu erklären. 

InnergemeinsĖ aĞ liĖ e Lieferungen  oder innergemeinsĖ aĞ liĖ es Verbringen ver-
brauĖ ssteuerpfl iĖ tiger Waren (vgl. Teil IV 8.2) sind auĖ  dann naĖ  § 6a UStG 
steuerbefreit, wenn die Abnehmer niĖ t unter Angabe einer USt-IdNr. einkaufen. 
Die Lieferer haben zu erklären:

in Anlage UR Zeile 33 = Gesamtbetrag der Entgelte, z

in der ZM =  z nur Lieferungen an Abnehmer mit USt-IdNr. 


